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Umgang mit Freizügigkeitsguthaben
Christian Affolter

Finanzratgeber  Kurt (Alter 62) ist Lehrer. Der Wechsel vom Leistungs- zum 
Beitragsprimat hatte zur Folge, dass er seit 2015 einen Teil seiner beruflichen 
Vorsorgeguthaben ausserhalb der Pensionskasse in Form eines Freizügigkeits-
kontos hält.

Freizügigkeitsguthaben
Guthaben bei einer Freizügigkeits-
stiftung müssen nach Gesetz in die 
aktive Pensionskasse eingebracht 
werden. Mit dieser Regelung wird ab-
gesichert, dass Guthaben aus der 
beruflichen Vorsorge immer den ver-
sicherten Personen zugeordnet wer-
den können und dem Sozialversiche-
rungsgedanken dienen.
Besteht kein Pensionskassenan-
schluss, können die Guthaben bis 
zum Bezug in einem Depot, einer 
Police oder auf einem Konto gehalten 
werden.
Der Anteil von Freizügigkeitsgutha-
ben, welche den Eigentümern nicht 
mehr zugeordnet werden kann, über-
steigt die Schwelle von 5 Milliarden 
Franken deutlich. Diese stammen 
oftmals von Personen, die ins Ausland 
gezogen sind oder mehrfach den 
Arbeitgeber gewechselt haben. 
Die Praxis zeigt, dass Freizügigkeits-
guthaben eine durchschnittliche Hal-
tedauer von über fünf Jahren aufwei-
sen.

Sind Guthaben von Ihnen  
verschollen?
Falls Sie vermuten, dass Guthaben 
von Ihnen verschollen sind, emp-
fiehlt sich die direkte Abklärung. Mit 
den Angaben zu Arbeits-, Wohn- und 
Namensdetails sowie den dazu pas-
senden Zeiträumen versucht die 
Zentralstelle 2. Säule herauszufinden, 
ob Sie noch etwas zugute haben.
https://sfbvg.ch/aufgaben/suche-
nach-guthaben

Anpassung der Bezugsregeln
Bis Anfang 2024 galt, gemäss Art. 16 
FZV, dass Freizügigkeitsguthaben 
«frühestens 5 Jahre vor und spätes-
tens 5 Jahre nach Erreichen des 

Rentenalters» bezogen werden dür-
fen. Kurt hätte gemäss dieser Rege-
lung die Guthaben bis Alter 70 in der 
Vorsorge belassen können. Sein Vor-
teil wäre gewesen, dass er bis Alter 
70 keine Steuern für dieses Guthaben 
hätte bezahlen müssen. Weder Ein-
kommenssteuern auf den Erträgen 
noch Vermögenssteuern auf dem 
Guthaben selber.

Mit der Reform AHV 21, wurden – von 
den Medien kaum thematisiert – die 
Bezugsregeln für Freizügigkeit an-
gepasst. Die Bezüge aus der Vorsorge 
sollen neu jenen der dritten Säule 
nachempfunden werden. Somit 
kann Kurt das Vorsorgeguthaben nur 
noch bis maximal Alter 65 in der Vor-
sorge belassen. Darüber hinaus wäre 
der Verbleib in der Vorsorge nur bei 
Weiterführung der Arbeitstätigkeit 
bis maximal Alter 70 möglich. Zum 
spätesten Bezug der Guthaben lesen 
wir heute in Art. 16 FZV: «Sie werden 
beim Erreichen des Referenzalters 
fällig» (für Kurt mit Alter 65).

Übergangsfrist
Die Regelung ist seit 1.1.2024 in Kraft, 
inklusive einer Übergangsfrist von 

fünf Jahren. Somit ist bis 1.1.2029 die 
Fortführung von Freizügigkeitsgut-
haben bis fünf Jahre über das Errei-
chen des Rentenalters hinaus mög-
lich.

Was tut Kurt?
Kurt beendet seine Lehrtätigkeit und 
bezieht die Rente. Seit einigen Jahren 
und über die Pensionierung hinaus 
arbeitet er im Unternehmen seiner 
Tochter einen halben Tag pro Woche 
mit. Sein Freizügigkeitsguthaben 
hatte er komplett vergessen. Auf-
grund einer Diskussion mit einem 
Finanzplaner fällt Kurt wieder ein, 
dass noch ein Betrag in der Freizügig-
keit schlummert.
Darf er diesen aufgrund seiner be-
stehenden Arbeitstätigkeit weiter-
führen?
Kann er steuern, wie das Guthaben 
angelegt wird?
Darf er das Guthaben in die Pensions-
kasse der Firma seiner Tochter ein-
bringen?
Es stellen sich steuerliche, juristische 
und anlagetechnische Fragen. Die 
saubere Abklärung im Einzelfall ist 
nötig.
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